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Kreis Lippe 
 
72 Öffentliche Zustellung einer Verwarnung 
 
An Herrn Per Rune Ingemar Sandahl, bisher wohnhaft: 
Am Bärenstein 46, 32805 Horn-Bad Meinberg, ist am 
05.02.2014 unter dem Aktenzeichen 2.2.1C71/MFT eine 
Maßnahme gem. § 4 StVG ergangen. 
 
Diese Maßnahme kann nicht zugestellt werden, da der Be-
troffene seine Erreichbarkeit nicht hergestellt hat. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
01.02.2006 in der derzeit gültigen Fassung wird daher die 
Verwarnung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, 
wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als 
zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt 
die Klagefrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätz-
lich nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Verwarnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 194, in Empfang nehmen. 
 
Detmold, 07.02.2014 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrag 
 
 
Römer  

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
 
 
 
73 2. Änderung der öffentlich-rechtlichen Verein-

barung zur gemeinsamen Wahrnehmung der 
Aufgaben der Volkshochschule vom 
01.09.1991 

 
Aufgrund der Beschlüsse 
des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 14.10.2013, 
des Rates der Gemeinde Kalletal vom 07.11.2013, 
des Rates der Gemeinde Dörentrup vom 17.10.2013, 
 
wird die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gem. §§ 23 ff. 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 
01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) in der zurzeit gültigen Fas-
sung und in Ausführung des § 11 des Ersten Gesetzes zur 
Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nord-
rhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG) in der zur-
zeit gültigen Fassung wie folgt geändert: 
 
Art. I 
§ 2 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 
„Die übertragene Aufgabe der gemeinsamen Wahrneh-
mung der Weiterbildungsaufgaben kann auf einen anderen 
Aufgabenträger, z. B. eine Anstalt des öffentlichen Rechts, 
weiterdelegiert werden, soweit die qualitative Erfüllung der 
Aufgabe gewährleistet ist.“ 
 
Art. II 
Die 2. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
vom 01.09.1991 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung  
 

 
im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden – in Kraft. 
 
 
Lemgo, den 06.01.2014       Lemgo, den 06.01.2014 
gez.         gez. 
(Austermann)        (Tolkemitt) 
Bürgermeister        Beigeordneter 
 
Kalletal, den 15.01.2014       Kalletal, den 15.01.2014 
gez.         i. V. gez. 
(Karger)         (Limpke) 
Bürgermeister        Gemeindekämmerer 
 
Dörentrup, den 17.01.2014     Dörentrup, den 17.01.2014 
gez.         gez. 
(Ehlert)         (Rüther) 
Bürgermeister        Allgemeiner Vertreter 
 
 
Genehmigung 
Vorstehende zweite Änderung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen der Alten Hansestadt Lemgo und 
den Gemeinden Dörentrup und Kalletal vom 01.09.1991 
über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der 
Volkshochschule wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 
i.V.m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23.10.2012 
(GV. NRW. S. 474), aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Az.: 9.2 - 15 12 40-41 
Detmold, 07.02.2014 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 
 
 
Bekanntmachung 
Vorstehende zweite Änderung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung und die aufsichtsbehördliche Genehmigung 
vom heutigen Tage werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 1 GkG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Az.: 9.2 - 15 12 40-41 
Detmold, 07.02.2014 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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74 Bekanntmachung für Staatsangehörige der üb-

rigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen 
Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Am 25.05.2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, 
wenn Sie am Wahltag 
 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepub-

lik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union eine Wohnung inne-
haben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst 
gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird 
ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den ge-
nannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des-
sen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven 
Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausge-
schlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Ein-
tragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf 
einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach 
dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 04.05.2014 (21. 
Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde-
behörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen 
werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 

 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der 
Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl 
zum Europäischen Parlament in ein Wählerver-
zeichnis der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht er-
forderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts 
wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Vo-
raussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie 
bis zum oben angegebenen 21. Tage vor der 
Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebe-
hörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im 
Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser An-
trag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäi-
schen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in 
ein Wählverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für 
eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stel-
len. 

 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneu-
tem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist 
ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis erforderlich. 

 
 
 
 

 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merk-
blätter können bei den Gemeindebehörden in der Bundes-
republik Deutschland angefordert werden. 
 
Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Vorausset-
zung, dass Sie am Wahltag  
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in 

dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem 
Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen sind. 

 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Ei-
des statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraus-
setzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
Detmold, den 11.02.2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat als Kreiswahlleiter 
 
 
Heuwinkel 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
 
 
 
75 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung 

 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die we-
sentliche Änderung einer Biogasanlage. 
 
Die Regenerative Energien Andreas Uekermann, Sylba-
cher Straße 379 in 32108 Bad Salzuflen, beantragt die Ge-
nehmigung gemäß §§ 4/16/19 des Bundes- Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die Änderung, Erweiterung 
und den geänderten Betrieb einer Anlage zur biologischen 
Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließ-
lich zur Verwertung durch anerobe Vergärung (Biogaser-
zeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität von weniger 
als 100 Tonnen je Tag, soweit die Produktionskapazität 
von Rohgas 1,2 Mio. Normkubikmeter je Jahr oder mehr 
beträgt auf dem Grundstück in 32108 Bad Salzuflen, Syl-
bacher Straße 379, Gemarkung Grastrup- Hölsen, Flur 1, 
Flurstück 119 
 
Der vorgelegte Antrag beinhaltet u.a. die Änderung der 
Fahrsiloanlage, den Neubau von Lagerbehältern 
und einem überdachten Mistlager sowie die Leistungser-
höhung durch ein 3. BHKW. 
Die Anlage ist im Anhang 1 des UVPG (Liste der UVP- 
pflichtigen Vorhaben)  unter der Ziffer  8.4.2.2 als Anlagen 
genannt, für die im Rahmen einer standortbezogenen Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 3c Abs. 1 Satz 2 des UVPG 
zu prüfen ist, ob durch die Änderung erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären. 
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Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Meinert 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
 
 
 
76 Immissionsschutz 
 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die Ände-
rung, Erweiterung und den geänderten Betrieb einer Anla-
ge zur biologischen Behandlung von nicht gefährlichen Ab-
fällen (Biogasanlage), mit einer Durchsatzkapazität an Ein-
satzstoffen von 10 Tonnen bis weniger als 50 t je Tag, in 
der Gemeinde Extertal. 
 
Die Firma Bioenergie Laßbruch GmbH & Co. KG beantragt 
im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebes Kehmeier, 
32699 Extertal, Königsgrund 5, die Genehmigung gemäß 
§§ 4/19 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) für die Änderung, die Erweiterung und den geänder-
ten Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von 
nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an 
Einsatzstoffen von 10 Tonnen bis weniger als 50 t je Tag 
an dem Standort in 32699 Extertal, Königsgrund 5, Gemar-
kung Laßbruch, Flur 3, Flurstück 78. 
 
Die Anlage zur biologischen Behandlung von nicht gefährli-
chen Abfällen ist in der Anlage 1 zu § 3 Abs.1 Satz 1 (Liste 
der UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter den Nr. 
8.4.2.2 (Buchst. S) Spalte 2 und Nr. 1.2.2.2 (Buchst. S) 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der Anlage 
2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde entschieden, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nach den in der Anlage 2 Nr. 2 des UVPG (Kri-
terien für die Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung, Nr. 2  - Standort des Vor-
habens) genannten Schutzkriterien zum Standort des Vor-
habens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist selbst-
ständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Niehage 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
77 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin.  
 
Bad Salzuflen, den 06.02.2014 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
W. Schlüer 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Stadt Barntrup 
 
78 Stadt Barntrup Der Bürgermeister 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat am 15.10.2013 im Rahmen 
seiner öffentlichen Sitzung folgenden Beschluss gefasst, 
der hiermit zur öffentlichen Bekanntmachung vorbereitet 
wird:  
 
1. Für das Stadtgebiet Barntrup wird ein sachlicher         
Teilflächennutzungsplan "Windenergie" gem. § 5 Abs. 2 b 
BauGB mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB – Ausschlusswirkung für das übrige Stadtgebiet 
durch die partielle Darstellung von Vorrangflächen für die 
Windenergienutzung – aufgestellt.  
2. Die Verwaltung wird beauftragt, für dieses Verfahren die 
frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
die frühzeitige Beteiligung der Behörden, Verbände und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB durchzuführen.  
3. Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Gebiet der 
Stadt Barntrup entsprechend des beiliegenden Übersichts-
planes.  
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem         
Beschluss des Rates der Stadt Barntrup vom 15.10.2013 
überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO 
verfahren.  
 
Barntrup, den 11.02.2014 
 
Dahle 
Bürgermeister 
 
Es wird sodann angeordnet, den Beschluss wie folgt      
bekannt zu machen 
(Bekanntmachungsanordnung):  
Nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 
mit § 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verord-
nung über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26.08.1999 (GV NRW 
1999, S. 16), zuletzt geändert durch VO vom 5. August 
2009 (GV. NRW. S. 442, ber. S. 481), wird hiermit der Auf-
stellungsbeschluss der Stadt Barntrup vom 15.10.2013 für 
einen sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" 
bekannt gemacht.  
 
Barntrup, den 11.02.2014 
 
 
Dahle 
Bürgermeister  

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Stadt Blomberg 
 
79 13. Änderung des Bebauungsplanes 01/12„Im 

Felde Ohlentrup“ der Stadt Blomberg, hier: 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 29. 
Januar 2014 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zurzeit gül-
tigen Fassung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
z.Zt. gültigen Fassung die Änderung des Bebauungsplanes 
01/12 der Stadt Blomberg einschließlich Begründung als 
Satzung beschlossen. Die Lage des Bebauungsplangebie-
tes ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. Mit 
Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Änderung des 
Bebauungsplanes 01/12 der Stadt Blomberg rechtsverbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung im 
Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der Stadt 
Blomberg, Marktplatz 2, I. Obergeschoß, 32825 Blomberg, 
vom Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Je-
dermann kann Auskunft über den Inhalt des Bebauungs-
planes einschließlich Begründung verlangen. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs.1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs.1 Nr.3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften begründen soll, ist darzu-
legen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs.4 des Baugesetzbuches über die Entschädi-
gungen von durch den Bebauungsplan eingetretenen 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 30. Januar 2014 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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80 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr.  01/01, 

Teilbereich Kolberger Straße  der Stadt Blom-
berg, hier: Satzungsbeschluss und Inkrafttre-
ten 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 29. 
Januar 2014 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zurzeit gül-
tigen Fassung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
z.Zt. gültigen Fassung die Änderung des Bebauungsplanes 
01/01 der Stadt Blomberg einschließlich Begründung als 
Satzung beschlossen. Die Lage des Bebauungsplangebie-
tes ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. Mit 
Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Änderung des 
Bebauungsplanes 01/01 der Stadt Blomberg rechtsverbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung im 
Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der Stadt 
Blomberg, Marktplatz 2, I. Obergeschoß, 32825 Blomberg, 
vom Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Je-
dermann kann Auskunft über den Inhalt des Bebauungs-
planes einschließlich Begründung verlangen. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs.1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeacht-
lich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde schrift-
lich geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs.1 Nr.3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften begründen soll, ist darzule-
gen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs.4 des Baugesetzbuches über die Entschädigungen 
von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 30. Januar 2014 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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81 Haushaltssatzung des Schulverbandes 

Pestalozzischule Blomberg für das Haushalts-
jahr 2014 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) -in der zurzeit geltenden 
Fassung- in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NW. 
S. 621) - in der zurzeit geltenden Fassung- und des § 6 
Abs. 2 Buchstabe e) der Schulverbandssatzung hat die 
Verbandsversammlung des Schulverbandes Pestaloz-
zischule Blomberg am 26.11.2013  folgende Haushaltssat-
zung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Ertrage und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf                    642.422,00 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        642.422,00 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf                642.422,00 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf               642.422,00 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf              0 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf              0 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden können, wird auf 
100.000,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Schulverbandsumlage wird auf 624.422,00 EUR fest-
gesetzt. 
 
Blomberg,   26.11.2013 
 
 
(Klaus Geise) 
Schulverbandsvorsteher 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die festgesetzte Verbandsumlage ist gemäß § 19 Abs. 2 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
in der zurzeit geltenden Fassung vom Schulamt für den 
Kreis Lippe am 31.01.2014 genehmigt worden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Schulverbandsvorsteher hat den Satzungsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Schulverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 07. Februar 2014 
 
 
(Klaus Geise) 
Schulverbandsvorsteher 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
82 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 11.02.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
 
 
 
83 1. Änderung des Bebauungsplanes H 24 

„Kampstraße/ Hessenring“, Stt. Horn hier: In-
krafttreten 

 
Der o.g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 30.01.2014 gem. § 10 des 
Baugesetzbuches als Satzung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Satzungsbeschlusses zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes H 24 „Kampstraße/ Hessen-
ring“ angeordnet: 
 

„Die 1. Änderung des Bebauungsplanes H 24 
„Kampstraße/ Hessenring“ wird als Satzung be-
schlossen. Es gilt die als Anlage 5 beigefügte Sat-
zung. 
 
(Anlage 5, Satzungstext:) 
§ 1 Inhalt der Änderung 
Der Bebauungsplan H 24 „Kampstraße / Hessen-
ring“ wird mit dieser 1. Änderung in einem Teilbe-
reich wie folgt geändert: 
1. Für einen 2.750 m² großen, ca. 26 m breiten und 
ca. 100-109 m langen Teilstreifen des Flurstückes 
306, westlich der Kampstraße zwischen Weidenweg 
und Gebäude Kampstraße 33 gelegen, wird die 
Festsetzung der Art der Nutzung von Grünfläche in 
eingeschränktes Gewerbegebiet (GE(E)) geändert. 
2. Weiterhin werden für den Änderungsbereich de-
taillierte Festsetzungen zur zulässigen Art und Maß 
der baulichen Nutzung getroffen.  
Maßgeblich für diese und weitere Festsetzungen 
und für den Geltungsbereich des Änderungsbebau-
ungsplanes ist die Planzeichnung mit textlichen 
Festsetzungen im Maßstab 1:1.000 vom 
27.12.2013. 

 
§ 2 Satzungsbestandteile 
Der Änderungsbebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen im 
Maßstab 1:1.000 vom 27.12.2013. Dem Ände-
rungsbebauungsplan ist eine Begründung mit Da-
tum vom 27.12.2013 hinzugefügt. 
§ 3 In-Kraft-Treten 
Die Satzung tritt mit dem auf den Tag ihrer Be-
kanntmachung im Kreisblatt Lippe (Amtsblatt des 
Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden) 
folgenden Tag in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt für den Ände-
rungsbereich die bisherige Satzung über den Be-
bauungsplan H 24 „Kampstraße / Hessenring“ au-
ßer Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung gelten für den Än-
derungsbereich ausschließlich die in der Planzeich-
nung im Maßstab 1:1.000 vom 10.04.2012 enthal-
tenden zeichnerischen und textlichen Festsetzun-
gen.“ 

 
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
30.01.2014 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass gemäß § 2 (1, 2) Bekannt-
mVO verfahren wurde. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes H 24 „Kampstraße/ Hessenring“  
rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Änderungsbebauungsplan (Planzeichnung mit textli-
chen Festsetzungen) und die Begründung werden beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 
2. Obergeschoss) während der allgemeinen Öffnungszei-
ten auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereit gehalten; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Form- und Verfahrens-
vorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans   und  
3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 



120 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 14.02.2014 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Gemeinde Kalletal 
 
84 Auslegung des Entwurfes der Haushaltssat-

zung der Gemeinde Kalletal mit Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2014 

 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haus-
haltsjahr 2014 nebst Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO 
NRW – vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung ab dem 27.02.2014 während der Dauer 
des Beratungsverfahrens im Rat im Fachbereich Finanzen 
und Innere Dienste im Rathaus, Rintelner Straße 3, 32689 
Kalletal, Zimmer 16 und 17, während der Öffnungszeiten 
Montag bis Mittwoch und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 
Uhr sowie Donnerstag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur 
Einsichtnahme öffentlich ausliegt.  
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 
17.03.2014 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift 
unter der oben angegebenen Anschrift erheben. 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat der Gemeinde 
Kalletal in öffentlicher Sitzung.  
 
Kalletal, den 14.02.2014 
 
GEMEINDE KALLETAL 
Der Bürgermeister 
 
 
Andreas Karger 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Stadt Lage 
 
85 Pflichtprüfung des Städt. Abwasserbetriebs 

Lage für das Geschäftsjahr 2012 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 12. De-
zember 2013 den Jahresabschluss und den Lagebericht 
zum 31. Dezember 2012 festgestellt und über die Gewinn-
verwendung wie folgt beschlossen: 
 
"Der Jahresgewinn wird mit einer Höhe von 1.598.015,49 

Euro festgestellt. 
 

Er wird in Höhe von 1.348.015,49 Euro an die Stadt Lage 
ausgeschüttet und in Höhe von 250.000 € auf neue Rech-

nung vorgetragen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Sie werden bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2013 bei der Stadt Lage, Bergstraße 6 (Ci-
ty-Center 1. OG), Zimmer 406, 32791 Lage, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Städtischer Abwasserbetrieb 
Lage. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2012 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Münster, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 14.10.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Städtischen Abwasserbetriebs Lage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von 
Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebslei-
tung der ei-genbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung sowie über den Lagebericht 
abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO 
NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden.  

 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar." 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kenn-
zahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 

 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden 
Fassung wird hiermit die Feststellung des Jahresabschlus-
ses, die Verwendung des Jahresgewinns sowie der Prü-
fungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW veröf-
fentlicht. 
 
Lage, den 03.02.2014 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Stadt Lügde 
 
86 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl der Vertretung der  Stadt 
Lügde (Wahl im Wahlbezirk und  Wahl aus der 
Reserveliste) sowie für die Wahl des Bürger-
meisters am 25. Mai 2014 

 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 
31. August 1993 (GV NRW 1993 S. 592, 967), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 03. Dezember 2013 (GV 
NRW S. 730) - SGV. NRW 1112 - fordere ich hiermit zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
 
- in den Wahlbezirken und 
- aus den Reservelisten 
 
auf. 
 
Außerdem fordere ich hiermit gemäß § 75 b KWahlO zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für 
 
die Wahl des Bürgermeisters 
 
auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Lügde, -Wahlamt-, 
Am Markt 1, Rathaus (Zimmer 1), 32676 Lügde, während 
der Dienststunden kostenlos abgegeben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes  - 
KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juni 1998 (GV NRW 1998 S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 
70),  zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 
(GV. NRW. S. 564), - SGV. NRW. 1112   und der §§ 25, 26 
und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 
 
Nach § 49 Abs. 1 KWahlG werden die Funktionsbezeich-
nungen in weiblicher und männlicher Form geführt.  
 
Insbesondere bitte ich zu beachten:  
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von 
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern), von diesen 
allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden. 
 
1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe 
kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versamm-
lung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe 
ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten 
aufstellen lassen.  
 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union (Unionsbürger), die in Deutschland woh-
nen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar. 
 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversamm-
lungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes  

 
gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf 
der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers 
als Ersatzbewerber für einen anderen Bewerber. Stimmbe-
rechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Ver-
sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur ge-
wählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur 
Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist.  
 
Die Vertreter für die Vertreterversammlung und die Bewer-
ber sind innerhalb der letzten 15 Monate vor Ablauf der 
Wahlperiode, die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens 
nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des 
Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen.  
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür 
vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. 
Auf 
einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederho-
len. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreter-
versammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien 
und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Be-
werber mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, 
Form der Einladung, Zahl der erschienen Mitglieder, Ver-
treter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstim-
mung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei ha-
ben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser be-
stimmten Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides 
Statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers für das 
Amt des Bürgermeisters und der Bewerber für die Vertre-
tung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der 
Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerber in 
geheimer Abstimmung erfolgt sind. Die Beibringung einer 
Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung 
an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlages.   
 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununter-
brochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung 
des Kreises Lippe, im Landtag oder auf Grund eines Wahl-
vorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten, so 
kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 
nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsät-
zen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein 
Programm hat. Dies gilt nicht für auf Landesebene organi-
sierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage 
der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundes-
wahlleiter eingereicht haben.  
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Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, 
gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter 
die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu wel-
chem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsge-
mäßen Einreichung von Satzung und Programm von Par-
teien und Wählergruppen eingereicht werden können, hat 
das Ministerium für Inneres und Kommunales am 21. No-
vember 2013 öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. S. 
499).  
 
Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
nach, dass für ihn im Melderegister ein Sperrvermerk ge-
mäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen eingetragen ist, ist anstelle seiner Anschrift   
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwen-
den; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.  
 
2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
2.1 Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) KWahlG im Verbindung 
mit der Satzung über die Zahl der zu wählenden Vertreter 
für den Rat der Stadt Lügde vom 29. April 2008 (Kreisblatt 
– Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Ge-
meinden vom 13.05.2008) sind 
 
Für die Stadt Lügde 26 Vertreter, 
davon 13 in Wahlbezirken zu wählen. 
 
Auf die Bekanntmachung der Stadt Lügde vom 26. 09.2013 
über die Abgrenzung der Wahl- und Stimmbezirke der 
Stadt Lügde für die Kommunalwahl 2014 wird hingewiesen. 
Sie kann jederzeit beim Wahlleiter der Stadt Lügde, Rat-
haus (Zimmer 1), Am Markt 1, 32676 Lügde, während der 
Dienststunden eingesehen werden. 
 
2.2 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht werden. Er 
muss enthalten: 
 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Walvor-
schläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Ge-
burtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie Staatsange-
hörigkeit des Bewerbers; bei Beamten und Arbeitsnehmern 
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr 
und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stif-
tung oder Anstalt, bei der sie angestellt sind, anzugeben. 
 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten.  
 
2.3 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung un-
terzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner sei-
ne Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 
 
2.4 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk der unter 1.3 ge-
nannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 
mindestens fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für 
den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge 
von Einzelbewerbern. Die Wahlberechtigung ist nachzu-
weisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem  

 
Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vor-
liegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvor-
schlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
erbracht werden.  
 
2.5 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von min-
destens fünf Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 
die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14a zur KWahlO zu erbringen. 
 
Nr. 4.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unter-
zeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig.  
 
2.6 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gülti-
gen Wahlvorschlags.  
 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO erteilt werden. 
 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber 
mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, 
soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherung an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im 
Wahlgebiet beigefügt ist (s. auch 1.2 Abs. 8 dieser Be-
kanntmachung).  
 
- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 
oder 6 des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr 
Dienst- oder Arbeitnehmerverhältnis, sowie im Falle des § 
13 Abs. 1 Satz 1, Buchstabe b oder d KWahlG auch die 
ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behebung 
von  Zweifeln für erforderlich hält.    
 
3. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt 
werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. 
Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein. 
 
3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b 
zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten: 
 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die Reser-
veliste einreicht; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, und Anschrift sowie Staatsangehörigkeit der Be-
werber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Ar-
beitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch 
der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die 
Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie angestellt 
sind, anzugeben.  
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Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein 
Bewerber unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Er-
satzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll. 
 
3.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber 
für einen im Wahlbezirk oder für einen auf der Reserveliste 
aufgestellten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 
KWahlG), so muss die Reserveliste ferner  enthalten: 
- den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewer-
bers; 
 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserve-
liste, in dem oder unter der der zu ersetzende Bewerber 
aufgestellt ist.   
 
3.4 Reservelisten der unter 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 9 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. 
 
3.5 Muss die Reserveliste von mindestens 9 Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 
amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b 
zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter 
ist die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzuge-
ben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 4.4 entsprechend. Die 
Zustimmungserklärung der Bewerber ist auf der Reserve-
liste nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO oder 
einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO ab-
zugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es 
nicht, soweit Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk 
aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirks-
vorschlag beigefügt ist.  
 
4. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
 
4.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters kön-
nen auch von Parteien und Wählergruppen gemeinsam 
eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber entwe-
der in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrenn-
ten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger 
zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags 
dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber 
wählen und zur Wahl vorschlagen. 
 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin soll nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; andere 
Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagträgers gekennzeichnet werden; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie Staatsange-
hörigkeit des Bewerbers.    
 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten.  
 
 

 
4.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung un-
terzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG):Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen für das Wahl-
gebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvor-
schlägen muss der Unterzeichner des Wahlvorschlags im 
Wahlgebiet wahlberechtigt sein.  
 
4.3 Wahlvorschläge der unter 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 78 
Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
der bisherige Bürgermeister oder Landrat als Bewerber 
vorgeschlagen wird. Die Wahlberechtigung ist nachzuwei-
sen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gülti-
gen Wahlvorschlags, es sei denn,  der Nachweis kann in-
folge von Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht 
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvor-
schläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten Wahl-
vorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen fallen.  
 
4.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 78 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu 
erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter 
kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind die Bezeich-
nung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie 
Familienname, Vornamen und Wohnort des vorzuschla-
genden Bewerbers anzugeben. Der Wahlleiter hat diese 
Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 
 
- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift sind Fa-
milienname, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift (Haupt-
wohnung) des Unterzeichners anzugeben.  
 
- Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder ge-
sondert eine Bescheinigung der Stadt Lügde nach dem 
Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
- Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlvor-
schlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer Reservelis-
te bleibt unberührt.  
 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Be-
werber ist zulässig, wenn dieser in der Stadt Lügde wahl-
berechtigt ist.  
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4.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Be-
werber zu versichern, dass er für keine andere Wahl zum 
Bürgermeister oder Landrat kandidiert. Die ordnungsge-
mäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 
 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO erteilt werden. 
 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewer-
bers (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; 
ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung 
der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt ei-
nem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist 
(siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 dieser Bekanntmachung). 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt 
Lügde und für die Wahl des Bürgermeisters sind gem. § 15 
Abs. 1 Satz 1 KWahlG   
 
spätestens bis zum 07 April 2014, 18.00 Uhr  
                      (Ausschlussfrist) 
 
beim Wahlleiter der Stadt Lügde, Rathaus Lügde, 
Am Markt 1,  Zimmer 1, 32676 Lügde, einzureichen  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können.  
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahl-
bezirke wird hingewiesen. 
 
Lügde, den 07.02.2014 
 
Der Wahlleiter  der Stadt Lügde 
 
 
Loges 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
87 Wahlbekanntmachung über die Wahl des Bür-

germeisters der Gemeinde Schlangen am 
Sonntag, 09. März 2014 

 
1. Am 09. März 2014 findet die Wahl des Bürgermeis-

ters der Gemeinde Schlangen statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
  
2. Die Gemeinde ist in 13 allgemeine Stimmbezirke 
 eingeteilt. 
  
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe- 
 rechtigten in der Zeit vom 03.02.2014 bis 
 16.02.2014 übersandt worden sind, sind der  
 Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in  
 dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
  
 Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 

13.00 Uhr im Standesamt, Trauzimmer, Im Dorfe 
1a, Schlangen,  zusammen.  

  
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
 des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver- 
 zeichnis er eingetragen ist. 
  
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
 einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen. 
  
 Die Wahlbenachrichtigung soll  bei der Wahl vorge-

legt und abgegeben werden. 
  
 Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, 

der im Wahlraum bereitgehalten wird. 
  
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl- 

zelle des Wahlraumes oder in einem besonderen  
Nebenraum gekennzeichnet und so zusammenge- 
faltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie 
er gewählt hat.  
  

 Der Wähler hat eine Stimme. 
  
 Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber ge- 

kennzeichnet werden. 
  
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
 Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest- 

stellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind  
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne  
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

  
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl 
  

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen  
     Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 

               oder 
b)  durch Briefwahl teilnehmen. 

  
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
 Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche 

Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie ejnen amtlichen Wahlbriefumschlag) 

 beschaffen. 
  

 
 

 
Der blaue  Stimmzettelumschlag mit dem Stimm-
zettel – im verschlossenen hellroten Wahlbriefum-
schlag -  und dem unterschriebenen Wahlschein ist 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-  umschlag an-
gegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 

  
 Der Wahlbriefumschlag kann auch bei der angege-

benen Stelle abgegeben werden. 
  
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur  
 einmal und persönlich ausüben (§ 25 Kommunal- 
 wahlgesetz). 
  
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er- 
 gebnis einer Wahl herbeiführt  oder das Ergebnis 
 verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
 oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf- 
 bar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
  
Schlangen, den 11.02.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Wahlleiter 
 
 
Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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88 Gemeinde Schlangen 14. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes  der Gemeinde Schlan-
gen hier: Aufstellungsbeschluss 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
12.12.2013 die Einleitung des Verfahrens zur 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. Beabsichtigt ist 
die Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung 
der Windenergie im Gemeindegebiet Schlangen mit der 
Folge, dass Windenergieanlagen außerhalb der Konzentra-
tionszonen gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB in der Regel 
nicht zulässig sind. 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 14. 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Beschluss, 
den der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2013 zur 14. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes gefasst hat, überein-
stimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften einge-
halten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schlangen 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird hiermit angeordnet. 
 

 
Schlangen, 10.01.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
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Landesverband Lippe 
 
89 Die 39. Sitzung der Verbandsversammlung in 

der 15. Wahlperiode des Landesverbandes 
Lippe 

 
Die 39. Sitzung der Verbandsversammlung in der 15. 
Wahlperiode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 26.02.2014, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort:  Landesverband Lippe, Schloss Bra-

ke, Schlossstr. 18, 32657 Lemgo, Sit-
zungssaal 

  
 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte  
 

A Öffentlicher Teil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kr.Bl.Lippe 25.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Niederschriften über die 37. und 38. Sitzung der Ver-
bandsversammlung - öffentlicher Teil - in der 15. Wahl-
periode der Verbandsversammlung am 11.12.2013 und 
21.12.2013 

  
 2.  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
  
 3.  Gemeinsamer Jahresabschluss 2012 

BgA Staatsbäder LVL/Salzuflen und LVL/Meinberg 
  
 4.  Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende Verwal-

tungsangelegenheiten 
  
 5.  Fachliche Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan 

NRW  

 6.  Haushaltsrechnung 2012 des Landesverbandes Lippe 
  
 7.  Haushaltskonsolidierung Landesverband Lippe 
  
 8.  Burg Sternberg 
  
 9.  Staatsbad Meinberg; Sachstand zu den Verhandlungen 

mit der Stadt Horn - Bad Meinberg 
 

B Nichtöffentlicher Teil 
  
 
10
.   

Niederschriften über die 37. und 38. Sitzung der Ver-
bandsversammlung - nichtöffentlicher Teil - in der 15. 
Wahlperiode der Verbandsversammlung am 11.12.2013 
und 21.12.2013 

  
 
11
.   

Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 

  
 
12
.   

Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende Verwal-
tungsangelegenheiten 

  
 
13
.   

Grundstücksangelegenheit 

  
 
14
.   

Vertragsangelegenheit 

  
 
15
.   

Kulturelle Angelegenheit 



132 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 133 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



134 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


